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Name des Vorhabens: provisorische Ergänzung zweites Kehrgleis Warschauer Straße, Endstelle M10
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforder-
lich

Einschätzung
VHT

Beurteilung
der PfB

3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert aus
Nr. 3 eine
UVP-Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja

1 Merkmale des Vorhabens
1.1 Größe des gesamten Vor-

habens Verlängerung der vorhandenen Kehranlage um 40 40,4 m, Neubau eines zweiten Gleises auf 96 103 m, Flächengröße etwa 500 502 m² ☒ ☐ ☐ ☐

Ausgestaltung des Vorha-
bens

Das Vorhaben beinhaltet die Verlängerung und Vergrößerung einer Straßenbahn-Kehranlage in der Warschauer Straße durch Schotter- und Pflastergleis sowie 4 neue Fahrleitungs- bzw. Abspannmasten. Die
Baustelle ist verkehrstechnisch erschlossen. Gesonderte Flächen für die Baustelleneinrichtung außerhalb des Bereiches für die Streckenerneuerung sind nicht vorgesehen. Insgesamt ist von einer Bauzeit von
ca. 2 Monaten auszugehen.

☒ ☐ ☐ ☐

Fallen Abrissarbeiten an?

Es liegen keine Informati-
onen über Bodenbelas-
tungen vor. Im Rahmen
der Bauausführung wird
ein baustellenbezogenes
Beprobungskonzept zur

Abfalldeklaration entspre-
chend den geltenden
Vorschriften erstellt.

Sollte im Rahmen der
Baumaßnahme auf sol-
che getroffen werden,
werden diese entspre-
chend den geltenden
Vorschriften fachmän-

nisch entsorgt.

☐ ☒

500 502 m² beste-
hende versiegelte
Flächen werden
umgebaut

Nach derzeitigem
Kenntnisstand
Fallen keine
gefährlichen
Abfälle an, deren
ordnungsgemäße
Entsorgung nicht
gesichert ist

Die aufgeführten
Auswirkungen
treten mit der
Realisierung des
Vorhabens auf.
Die Rückbauar-
beiten
für das
Vorhaben sind
unvermeidlich

2020 2022,
ca. 2 Monaten,
einmalig,
umkehrbar

Durch die geplante
Rückbauarbeiten kommt
es zu keinen
unerwünschten
Wechselwirkungen mit
anderen Vorhaben.

Durch den Rückbau
anfallende Abfälle werden
ordnungsgemäß entsorgt

nein ☒ ☐ ☐ ☐

1.2 Wirkt das Vorhaben mit an-
deren bestehenden oder
zugelassenen Vorhaben
und Tätigkeiten zusam-
men?

Durch das geplante Vor-
haben kommt es zu kei-

nen unerwünschten
Wechselwirkungen mit

anderen Vorhaben.

☒ ☐ - nein ☒ ☐ ☐ ☐

1.3 Werden natürliche Ressourcen genutzt?

Fläche Bestehendes Straßen-
land wird umgebaut ☐ ☒

Die Flächengröße
misst etwa 500 502
m². Es wird bereits
versiegelter Boden
umgenutzt.

Es werden 122 352
m² entsiegelt.

Die Vorhabens-
trägerin geht
von keinen Aus-
wirkungen auf
Schutzgüter
aus.

Sobald das Vorhaben
realisiert und in Be-
trieb ist, treten anla-
gen- und betriebsbe-
dingte Auswirkungen
auf.
Sie sind als dauerhaft
zu begreifen und kön-
nen erst durch die
Stilllegung rückgängig
gemacht werden, sind
dann aber grundsätz-
lich in vollem
Umfang reversibel.

Durch das geplante
Vorhaben kommt es zu
keinen Wechselwirkun-
gen mit anderen Vorha-
ben,

Auf der Fläche des
Planungsgebietes kommt es
zur Entsiegelung.

nein ☒ ☐ ☐ ☐

Boden

Neuversiegelung: auf der
Fläche des Planungsge-
bietes kommt es zu kei-
ner Veränderung des
Versiegelungsgrades.
Bauzeitliche Bodenbean-
spruchung

☐ ☒

Es werden nur
Böden
allgemeiner
Bedeutung
beansprucht.

Es werden 122 352
m² entsiegelt.
Es finden Bodenbe-
wegungen von ca.
500 m³ statt.

Die Vorhabens-
trägerin geht
von keinen Aus-
wirkungen auf
Schutzgüter
aus.

Sobald das Vorhaben
realisiert und in Be-
trieb ist, treten anla-
gen- und betriebsbe-
dingte Auswirkungen
auf.
Sie sind als dauerhaft
zu begreifen und kön-
nen erst durch die
Stilllegung rückgängig
gemacht werden, sind
dann aber grundsätz-
lich in vollem
Umfang reversibel.

Durch das geplante
Vorhaben kommt es zu
keinen Wechselwirkun-
gen mit anderen Vorha-
ben,

Auf der Fläche des
Planungsgebietes kommt es
zur Entsiegelung.

nein ☒ ☐ ☐ ☐

Wasser Keine Betroffenheit Ober-
flächengewässer ☒ ☐ nein ☒ ☐ ☐ ☐

Unterlage 5



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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Untersuchungsgebiet ist
gegenüber flächenhaft
eindringenden
Schadstoffen als nicht
geschützt eingestuft.

Tiere

Von einem Vorkommen
streng geschützter
und/oder gefährdeter
Arten im Verkehrsraum
der Warschauer Straße
ist nicht auszugehen.

☒ ☐ nein ☒ ☐ ☐ ☐

Pflanzen Es werden keine Bäume
gefällt. ☒ ☐ nein ☒ ☐ ☐ ☐

Biologische Vielfalt

Über die o.g. Schutzgüter
hinausgehende ist eine
Betrachtung nicht
erforderlich.
Schutzwürdige Bereiche
sind von dem Vorhaben
nicht betroffen

☒ ☐ nein ☒ ☐ ☐ ☐

1.4

Werden Abfälle i.S.v.
§ 3 Abs. 1 und 8 KrWG er-
zeugt?

Es liegen keine Informati-
onen über Bodenbelas-
tungen vor. Im Rahmen
der Bauausführung wird
ein baustellenbezogenes
Beprobungskonzept zur

Abfalldeklaration entspre-
chend den geltenden
Vorschriften erstellt.

Sollte im Rahmen der
Baumaßnahme auf sol-
che getroffen werden
werden diese entspre-
chend den geltenden
Vorschriften fachmän-

nisch entsorgt.

☐ ☒

Betriebsbedingt:
Keine Erzeugung
von Abfällen i.S.d.

KrWG
temporär:

537,50 502 m² beste-
hende versiegelte
Flächen werden

umgebaut

Nach derzeitigem
Kenntnisstand

fallen keine
gefährlichen Abfälle
an, deren ordnungs-

gemäße Entsor-
gung

nicht gesichert ist.

Die aufgeführten
Auswirkungen
treten mit der

Realisierung des
Vorhabens auf.

Nachhaltige, dauer-
hafte

und irreversible
Beeinträchtigungen

durch
die Rückbauarbeiten

auf
die Schutzgüter sind

nicht zu erwarten.

Durch die geplante
Rückbauarbeiten kommt

es zu keinen
unerwünschten

Wechselwirkungen mit
anderen Vorhaben, die

entweder zu
Summationen bereits
bekannter Wirkungen

oder gar zu neuartigen
Effekten einer neuen

Qualität führen könnten.

Durch den Rückbau
anfallende Abfälle werden
ordnungsgemäß entsorgt

nein ☒ ☐ ☐ ☐

1.5

Entstehen Umweltver-
schmutzungen und Beläs-
tigungen?

Temporär können durch
Bautätigkeiten Belästi-

gungen auftreten
☐ ☒

vorrangig baube-
dingte Emissionen

nur temporär und in
normalem Maß 100% zum Zeitpunkt der

Bauausführung

keine unerwünschten
Wechselwirkungen zu er-
warten

keine, nicht erforderlich nein ☒ ☐ ☐ ☐

Grenzwertüberschrei-
tung, die durch das Vor-

haben hervorgerufen
werden, werden nicht

prognostiziert.
Eine Beeinträchtigung

des Luftaustausches er-
folgt nicht. Es ist keine
erheblich wirkende Ver-
änderung der lokalklima-
tischen Situation durch
anlagebedingte Beein-
trächtigungen zu erwar-

ten.

☒ ☐ nein ☒ ☐ ☐ ☐

Werden Luftverunreinigun-
gen hervorgerufen bzw.
Grenzwerte (Luftschad-
stoffe) überschritten?

temporär zur Bauzeit
☐ ☒

nur baubedingt, es
werden keine Grenz-
werte überschritten

nur temporär und in
einem Maß, der die
Vorbelastung nur
geringfügig über-

steigt

100% zum Zeitpunkt der
Bauausführung

keine unerwünschten
Wechselwirkungen zu er-

warten

Einsatz moderner Baufahr-
zeuge und -geräte, die den
aktuellen Abgasvorschriften

entsprechen.

nein ☒ ☐ ☐ ☐

Dauerhaft, Eine Beein-
trächtigung ☒ ☐



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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des Luftaustausches
erfolgt nicht. Es wird kein

Baum gefällt, sodass
keine negativen Auswir-
kungen auf die Luftquali-

tät zu erwarten sind.

Werden Lärmemissionen
hervorgerufen bzw. Grenz-
werte überschritten?

temporär zur Bauzeit ☐ ☒ baubedingt entstehen
zusätzliche Schalle-

missionen

nur temporär und in
einem Maß, der die
Vorbelastung nur
geringfügig über-

steigt

100% zum Zeitpunkt der
Bauausführung

keine unerwünschten
Wechselwirkungen zu er-

warten

keine, nicht erforderlich nein ☒ ☐ ☐ ☐

Die Maßnahmen liegen
im Geltungsbereich der

16. BlmSchV, im
Ergebnis der

schalltechnischen Unter-
suchung ist

festzustellen, dass die
provisorische zusätzliche
Kehranlage in der War-
schauer Straße mit der
Einschränkung einer
Fahrspur für den MIV

 Bereich des
Vorhabens in der

Warschauer Straße nur
einen marginalen

Einfluss auf die Schal-
limmissionsverhältnisse

In der Nachbarschaft
aufweisen.

☒ ☐ ☒ ☐

Werden zusätzliche Er-
schütterungen verursacht?

temporär zur Bauzeit und
in geringem Maße be-

triebsbedingt

☐ ☒ bau- und betriebsbe-
dingt

in einem Maß, der
die Vorbelastung
nur geringfügig
übersteigt

100% zum Zeitpunkt der
Bauausführung und
des Betriebes

Es sind keine Wechsel-
wirkungen zu erwarten

Die möglicherweise verein-
zelt auftretende Überschrei-
tung von Körperschallimmis-
sionen beim Abbruch der
Straßenoberfläche ist verfah-
rensbedingt. Bautätigkeiten
werden auf die Zeit von 07
bis 20 Uhr beschränkt.

nein ☒ ☐ ☐ ☐

Elektromagnetische Fel-
der? temporär / dauerhaft ☒ ☐

keine Beeinträchti-
gungen zu erwarten

in einem Maß, der
die Vorbelastung
nur geringfügig
übersteigt

100%
während des Betrie-
bes, reversibel durch
Außerbetriebnahme

Es sind keine Wechsel-
wirkungen zu anderen
Vorhaben zu erwarten

Die Straßenbahn wird unter
2000 V Gleichstrom betrie-
ben und fällt in dem Ab-
schnitt nicht unter die 26.
BimSchV (1(2)).

nein ☒ ☐ ☐ ☐

1.6 Bestehen Risiken von
Störfällen, Unfällen und
Katastrophen, die für das
Vorhaben von Bedeutung
sind, einschl. der Störfälle,
Unfälle und Katastrophen,
die wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu folge durch
den Klimawandel bedingt
sind? Insbesondere mit
Blick auf:

Das geplante Vorhaben
ist nicht mit Risiken für

die menschliche
Gesundheit verbunden.
Es dient der Reduktion
derartiger Risiken. Die
Unfallgefahr wird sich

nicht erhöhen.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

1.6.1

verwendete Stoffe
Bei den verwendeten

Stoffen und Technologien
handelt es sich um

konventionelle Produkte
☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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und Verfahren, die nicht
mit besonderen, über die
Normalität hinausgehen-
den Risiken verbunden

sind.
Altlasten, Deponien etc.

sind nicht betroffen.

verwendete Technologien

Bei den verwendeten
Stoffen und Technologien

handelt es sich um
konventionelle Produkte
und Verfahren, die nicht
mit besonderen, über die
Normalität hinausgehen-
den Risiken verbunden

sind.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

1.6.2 Ist das Vorhaben für Stör-
fälle i.S.d. § 2 Nr. 7 der
Störfallverordnung anfäl-
lig? Wird es innerhalb des
angemessenen Sicher-
heitsabstandes zu Be-
triebsbereichen i.S.d. § 3
Abs. 5a BImSchG verwirk-
licht?

Die Überprüfung der
angemessenen Abstände
zu den nächstgelegenen
Betrieben ergeben, dass
das Vorhaben außerhalb
des Achtungsabstandes

von Störfallbetrieben
liegt.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

1.7 Bestehen Risiken für die
menschliche Gesundheit?
z.B. durch die Verunreini-
gung

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

von Wasser?

Es sind von dem Vorha-
ben keine umwelterhebli-
chen Stoffeinträge in Bö-
den oder Gewässer zu

erwarten

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

von Luft? Siehe Punkt 1.5 ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2 Standort des Vorhabens
2.1 Welche Nutzungskriterien liegen im Bestand vor?

Fläche für Siedlung und
Erholung?

Lage des Vorhabens
angrenzend zu

Siedlungsbereich;
die Nutzung als

Siedlungsbereich wird
durch das Vorhaben nicht

wesentlich verändert.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

land-, forst- und fischerei-
wirtschaftliche Nutzun-
gen?

nicht vorhanden ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

sonstige wirtschaftliche
Nutzungen?

Wirtschaftliche und öf-
fentliche Nutzungen wer-
den durch das Vorhaben

nicht beeinträchtigt.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Öffentliche Nutzungen,
Verkehr, Ver- und Entsor-
gung?

Bei dem Vorhaben
handelt es sich um den

Ausbau einer vorhanden
Kehranlage des

öffentlichen Nahverkehrs.
Wirtschaftliche und

☐ ☒

Verkehrsfläche wird als
Verkehrsfläche ge-
nutzt, MIV weicht
ÖPNV

☒ ☐ ☐ ☐



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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öffentliche Nutzungen
werden durch das

Vorhaben nicht
beeinträchtigt.

Empfindliche Nutzungen
(Krankenhäuser,

Altersheime, Kirchen,
Schulen etc.) liegen nicht

im Vorhabenraum
Liegt der Standort im Geltungsbereich einer Fachplanung?
Planfeststellungsbe-
schluss? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Planfeststellungsersetzen-
der B-Plan? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Plangenehmigung? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Planverzicht? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Liegt der Standort im Geltungsbereich nach BauGB?
FNP? ☐ ☒ Es liegen keine Aussagen in der Flächennutzungsplanung zu Nutzungen vor, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind. ☒ ☐ ☐ ☐

B-Plan? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

B-Plan während der Auf-
stellung? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

unbeplanter Innenbereich? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Außenbereich? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
2.2 Sind Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit (Qualitätskriterien) des Gebietes und seines Untergrunds betroffen?

Fläche

Die Beanspruchung von
Flächen erfolgt im
Verkehrsraum im
Stadtgebiet von Berlin.
Durch das Vorhaben
werden keine Flächen
beansprucht, denen
besondere Funktionen für
einzelne oder mehrere
Schutzgüter zukommen.

☒ ☐
Umnutzung innerhalb
bereits versiegelter
Fläche

☒ ☐ ☐ ☐

Boden

Die Böden in dem durch
das Vorhaben unmittel-
bar betroffenen Gebiet
sind weitgehend versie-
gelt oder stark anthropo-
gen überformt.
Böden besonderer
Bedeutung sind durch
das Vorhaben nicht
betroffen.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Landschaft

Das Stadtbild in dem
durch das Vorhaben
betroffenen Raum
entspricht dem einer von
Verkehrsanlagen über-
prägten Innenstadt
Keine Betroffenheit
bedeutender
Landschaften oder
Landschaftsteile.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Wasser

Oberflächengewässer
sind vorhabenbedingt
nicht betroffen. Die Maste
betreffen das Grundwas-
ser nur punktuell.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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Tiere

von einem Vorkommen
streng geschützter
und/oder gefährdeter
Arten im Verkehrsraum
der Warschauer Straße
zwischen ist nicht auszu-
gehen.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Pflanzen

Bei den durch das
Vorhaben betroffenen
Anlagen handelt es sich
um einen sehr hoch
versiegelten Verkehrs-
raum.
Bäume werden nicht ge-
fällt.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Biologische Vielfalt
Schutzwürdige Bereiche
sind von dem Vorhaben
nicht betroffen

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3 Sind die folgenden Gebiete betroffen:
2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach

§ 7 Abs. 1 Nr. 8
BNatSchG?

Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung
und europäische Vogel-
schutzgebiete

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.2 Naturschutzgebiete nach
§ 23 BNatSchG? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.3 Nationalparke und Natio-
nale Naturmonumente
nach § 24 BNatSchG? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.4 Biosphärenreservate und
Landschaftsschutzgebiete
nach den §§ 25 und 26
BNatSchG?

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.5 Naturdenkmäler nach
§ 28 BNatSchG? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.6 Geschützte Landschafts-
bestandteile, einschl. Al-
leen, nach § 29 BNatSchG?

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.7 Gesetzlich geschützte Bio-
tope nach § 30 BNatSchG? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach
§ 51 WHG ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Heilquellenschutzgebiete
nach § 53 Abs. 4 WHG ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Risikogebiete nach § 73
Abs. 1WHG ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Überschwemmungs-ge-
biete nach § 76 WHG ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.9 Sind Gebiete betroffen, in
denen die Vorschriften der
von der EU festgelegten
Umweltqualitätsnormen
bereits überschritten sind?

Berlin gilt als Überschrei-
tungsgebiet für NO2

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2.3.10 Sind Gebiete mit hoher Be-
völkerungsdichte, insbes.
Zentrale Orte i.S.d. § 2

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐



Name des Vorhabens: Vergrößerung Kehranlage Warschauer Straße
Az.:

Nr. Inhalt der Anlage 3 Erläuterung Nein Ja

Wenn JA, dann weitere Ausführungen zur Nr. 3 der Anlage 3 zu Art und Merkmalen der möglichen Auswirkungen erforderlich Einschät-
zung VHT

Beurteilung
der PfB3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.2

Art und Ausmaß Schwere und Kom-
plexität

Wahrscheinlich-
keit des Eintre-

tens

Voraussichtlicher Zeit-
punkt des Eintretens,

Dauer,
Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit

Zusammenwirkungen der
Auswirkungen mit den

Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-

ner Vorhaben

Möglichkeiten der wirksamen
Verminderung von Auswirkun-

gen?

Grenz-über-
schr. Cha-

rakter?

Resultiert
aus Nr. 3
eine UVP-
Pflicht?

Resultiert
eine UVP-
Pflicht?

Nein Ja Nein Ja
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Abs. 2 Nr. 2 ROG betrof-
fen?

2.3.11 Sind in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete … betroffen?
Denkmäler? auch Baudenkmäler ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Denkmalensembles? ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Bodendenkmäler?
Mit einem Auftreten von
Bodendenkmalen ist
nicht zu rechnen.

☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Gebiete, die von der durch
die Länder bestimmten
Denkmalschutzbehörde als
archäologisch bedeutende
Landschaften eingestuft
worden sind?

Nicht betroffen ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
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Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzgüter:
Menschen, menschliche
Gesundheit
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UVPG)

Das Vorhaben dient der Reduktion von verkehrsbedingten Umweltbeeinträchtigungen, ins-
besondere der von Lärm und Schadstoffen, durch eine Verbesserung der Angebote des
ÖPNV. Während der Bauzeit kommt es zu geringen Beeinträchtigungen von Anwohnern
durch Lärm, Erschütterung und Luftschadstoffe. Diese sind temporär und übersteigen kaum
das Maß der dort herrschenden Vorbelastung.

Tiere
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG)

Das betroffene Gebiet besitzt keine Bedeutung für Tiere.

Pflanzen
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG)

Das betroffene Gebiet weist keinerlei Vegetation auf (keine Straßenbäume). Es besteht
weiterhin nicht die Gefahr von baubedingten Beeinträchtigungen von Bäumen im Bereich
des geplanten Vorhabens.

biologische Vielfalt
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UVPG)

Die biologische Vielfalt wird durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Fläche
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Das geplante Vorhaben ist nicht mit einer Zunahme der Versiegelung verbunden. Es be-
steht lediglich in einer Umnutzung von Verkehrsflächen (ÖPNV statt MIV).
Für das Bauvorhaben werden Flächen in Anspruch genommen, ca. 537,50 m². Die Bean-
spruchung von Flächen erfolgt im Verkehrsraum im Stadtgebiet von Berlin. Durch das Vor-
haben werden keine Flächen beansprucht, denen besondere Funktionen für einzelne oder
mehrere Schutzgüter zukommen.

Boden
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Durch das geplante Vorhaben wird bereits versiegelter Boden in Anspruch genommen.
Baubedingte Beeinträchtigungen können sich durch die Nutzung von Böden als Baustellen-
einrichtungs- und Lagerflächen sowie durch die Anlage von Arbeitsstreifen ergeben. Im vor-
liegenden Fall sind durch die Lage im Bereich und bei Durchführung von entsprechenden
Schutzmaßnahmen keine dauerhaften Beeinträchtigungen zu erwarten.

Wasser
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Wasserflächen oder –körper werden nicht betroffen. Die Gründung der vier neuen Fahrlei-
tungs- bzw. Abspannmasten erfolgt aus statischen Gründen mit ca. 6m tiefen Rammrohren.
Hierdurch ergeben sich keine Veränderungen im Wasserhaushalt, da die Gründung nur
punktuell erfolgt. Eine Grundwasserabsenkung erfolgt hierfür nicht. Erhebliche anlagebe-
dingte Auswirkungen auf die Grundwasserfunktionen sind nicht zu erwarten.

Luft
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Das Vorhaben dient der Reduktion von verkehrsbedingten Umweltbeeinträchtigungen, ins-
besondere der von Schadstoffen. Eine Beeinträchtigung des Luftaustausches erfolgt nicht.
Es ist keine erheblich wirkende Veränderung der lokalklimatischen Situation durch anlage-
bedingte Beeinträchtigungen zu erwarten.

Klima
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Das geplante Vorhaben ist nicht mit der Emission von klimatisch wirksamen Gasen verbun-
den. Es dient vielmehr der Reduktion von Verkehrsemissionen.

Landschaft
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG)

Das Ortsbild wird durch die Umnutzung von Verkehrsflächen und die Verlängerung der
Oberleitung nicht maßgeblich verändert. Der Verlust von landschaftsprägenden Elementen
ist nicht gegeben, damit kommt es zu keiner Beeinträchtigungen.

Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter
(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UVPG)

Kultur- und sonstige Sachgüter werden durch das geplante Vorhaben nicht betroffen.

Wechselwirkungen zwi-
schen den vorgenannten
Schutzgütern
(§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UVPG)

Bei dem geplanten Vorhaben gibt es keine speziellen Wechselwirkungen zu berücksichtigen.

Gesamteinschätzung: Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Projekt, das der Reduktion von bereits
bestehenden Umweltbeeinträchtigungen durch die Stärkung des ÖPNV dient. Die nichtver-
meidbaren Beeinträchtigungen sind weitgehend baubedingt und enden nach Fertigstellung
der Baumaßnahmen. Eine UVP ist nicht erforderlich.

Vorhabenträger: Umweltgutachter:

13.09.2021       gez. M. Poll
21.06.2019       gez.Dr. Andreas Werner

Datum, Unterschrift des Vorhabenträgers Datum, Unterschrift des Umweltgutachters

Gesamteinschätzung der Auswirkungen des Vorhabens durch die Planfeststellungs-
behörde

Nein Ja

13.09.2021 gez. L. Herrmann
08.08.2019 gez. Buggisch -----------------------------------
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Besteht die Möglichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der oben be-
schriebenen Auswirkungen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Um-
welt ausgehen?

Wenn Nein, besteht keine Pflicht zur Durchführung einer UVP.
Wenn Ja, dann besteht eine Pflicht zur Durchführung einer UVP.

In beiden Fällen ist dies schriftlich und schutzgüterscharf zu begründen.

☐ ☐

Folgende Unterlagen wurden zur Beurteilung herangezogen:

1. Webseiten
Letzter Zugriff: 14.06.2019

Geoportal Berlin:
 „Geoportal Berlin / Wasserschutzgebiete 2009“; http://fbinter.stadtberlin.

de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wsg@senstadt
 „Geoportal Berlin / Denkmalkarte Berlin“; http://fbinter.stadtberlin.

de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=denkmal@senstadt

Umweltatlas Berlin:
 „Umweltatlas Berlin / Planungshinweise zum Bodenschutz 2010“; http://fbinter.stadt-

berlin.
de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k01_13bodplan2010@senstadt

 „Umweltatlas Berlin / Genehmigungsbedürftige Anlagen und Nebenanlagen nach §4 BImSchG
2018; https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp

2. Unterlagen
1. IMELMANN, C (2019): Schalltechnischer Bericht Nr. 913-11 – „Kehrgleise Warschauer

Straße“
2. BVG AöR: provisorische Ergänzung zweites Kehrgleis Endstelle M10 – Erläuterungsbericht

und Lageplan




